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Themenschwerpunkt

Heinrich Plückelmann, Staatskanzlei Brandenburg

Mut zum Experiment – Das Standard-
erprobungsgesetz des Landes Brandenburg

Bürokratieabbau – eine schier
unlösbare Aufgabe? Brandenburg
hat sein Ziel klar bestimmt: die
Bürokratiebelastung für Bürger
und Unternehmen spürbar senken.
Der Kontakt von Bürgern und Wirt-
schaft mit der Verwaltung soll ein-
fach, verständlich und schnell
ablaufen, also „leichter“. Seit
2005 steuert die Leitstelle Büro-
kratieabbau in der Staatskanzlei
diesen Kurs.

Philosophie des Landes
Brandenburg beim Bürokra-
tieabbau

Um eine bessere Regulierungs-
und Vollzugsqualität zu erreichen,
hat Brandenburg begonnen, vier
Mutproben zu meistern.

Mut zum Perspektivwechsel

Wissen wir in der Ministerialver-
waltung und in den Fachbehörden
des Landes eigentlich, welche
Vorstellungen und Erwartungen
die Bürger und die Unternehmen
von einem Fachgesetz und dessen
Durchführung haben? Oder glau-
ben wir nur, es zu wissen?

Der zentrale Ansatzpunkt ist für
die Leitstelle Bürokratieabbau in
der Staatskanzlei die Veränderung
der Blickrichtung. Gesetzgebung
und Vollzug werden nicht aus dem
Blickwinkel der Ministerialverwal-
tung, sondern konsequent aus der
Perspektive des betroffenen Bür-
gers und Unternehmers betrach-
tet. Was dürfen sie erwarten, wenn

sie mit der Verwaltung in Kontakt
treten?

Mut zur Messung und Sen-
kung von Bürokratiekosten

Die Landesregierung Brandenburg
hat bereits 2005 begonnen, mit
Hilfe des Standardkosten-Modells
die Informationspflichten im Lan-
desrecht zu identifizieren und ihre
Belastungswirkung abzuschätzen.
Der Anfang 2006 im Auftrag des
Landtags durchgeführte sog. Quick
Scan lieferte uns wertvolle metho-
dische Erkenntnisse für Verbesse-
rungen beim Verfahren der Geset-
zesfolgenabschätzung insgesamt
und Ansatzpunkte für konkrete
Verbesserungen.

Ein Beispiel ist das Brandenbur-
gische Wassergesetz, das einer Ge-
setzesfolgenabschätzung ein-
schließlich einer Bürokratiekosten-
messung unterzogen wurde. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen:
Das im April 2008 vom Landtag
verabschiedete Gesetz entlastet
die Wirtschaft von Bürokratiekos-
ten in Höhe von 500.000 c, was
eine Senkung um 17 Prozent be-
deutet. Das brandenburgische
Wassergesetz ist damit das erste
Ländergesetz, bei dem die Mes-
sung der Bürokratiekosten zu kon-
kreten Entlastungen für die Wirt-
schaft geführt hat.

Seit dem 1. April 2009 erfolgt
grundsätzlich eine ex-ante-Ab-
schätzung der zu erwartenden Bü-
rokratiekosten für Bürger und Un-
ternehmen, wenn in kabinett-
pflichtigen Regelungsentwürfen
neue oder geänderte Informations-
pflichten ausgewiesen werden.
Diese Transparenz über die Büro-
kratiekosten dient dazu, die Ab-

wägung von Reduzierungsmöglich-
keiten frühzeitig in den Normset-
zungsprozess einfließen zu lassen.

Wir haben in der Zusammenarbeit
mit der Bundesregierung und dem
Nationalen Normenkontrollrat  die
Erkenntnis gewonnen, dass der
Anteil der landesrechtlich festge-
legten Informationspflichten im
Verhältnis zum Bundesrecht sehr
gering ist. Der Blick auf die im
Landesrecht normierten Informa-
tionspflichten eröffnet aber den
Einstieg in das Fachrecht und da-
mit in den Verwaltungsvollzug.
Unsere zwischenzeitlich gewonne-
ne Erkenntnis in Brandenburg lau-
tet: 20 Prozent der Bürokratiebe-
lastung für Bürger und Wirtschaft
resultiert aus den gesetzlichen
Vorhaben, 80 Prozent aus der Art
und Weise, wie diese Gesetze
umgesetzt werden.

Mut zur Konsultation

Für die Regelungs- und Vollzugs-
qualität ist die Beteiligung exter-
ner Akteure von wesentlicher Be-
deutung. Wir brauchen eine
intensivere Kommunikation mit
den Betroffenen. Auf diesem Wege
werden gewohnte und geliebte
„Feindbilder“ verändert. Die durch
den Dialog eröffnete Kooperation
bringt Vorteile für beide Seiten.
Betroffene Unternehmen suchen
gemeinsam mit der Ministerialver-
waltung nach den intelligentesten,
innovativsten und kostengünstigs-
ten Lösungen, wenn Umwelt- oder
Sicherheitsstandards aus meist
guten Gründen verschärft werden
müssen. Gleich wichtig ist es,
durch Konsultation den Erfah-
rungsschatz der Praktiker in der
Vollzugsverwaltung einzuholen.
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Das ist eine der in der Leitstelle
Bürokratieabbau gewonnenen Er-
fahrungen der letzten Jahre. Ein
wichtiger Nebeneffekt der Konsul-
tation: Die Einbindung externer
Dritter fördert die Akzeptanz von
Entscheidungen.

Erstmals wurde in Brandenburg im
Jahr 2008 bei der Novelle des
Abfall- und Bodenschutzgesetzes
über die übliche Verbände-Anhö-
rung hinaus eine neue Konsultati-
onsform erprobt. Der Referenten-
entwurf des Gesetzes wurde im
Rahmen eines neutral moderier-
ten Expertengespräches mit Un-
ternehmern, Vertretern von Zweck-
verbänden der Abfallwirtschaft
sowie Kammer- und Verbandsver-
tretern zur Diskussion gestellt. Die
berechtigten Belange der von ei-
ner Vorschrift Betroffenen rückten
durch diesen Dialog stärker als
bisher in den Blickpunkt und wur-
den in überwiegendem Maße beim
Entwurf berücksichtigt. Im Unter-
schied dazu erfolgte beim bran-
denburgischen Heimrecht die Be-
teiligung kontinuierlich während
der gesamten Entwurfsphase. Auf
der Basis von Workshops mit Fach-
verbänden und Vertretern von Kran-
kenkassen, Pflegediensten, Heim-
und Heimbewohnerverbänden wur-
den Eckpunkte erarbeitet. Diese
Eckpunkte waren die Basis für den
Arbeitsentwurf des Gesetzes.

Mut zum Experiment – Das
Standarderprobungsgesetz

Der Landesgesetzgeber hat im
August 2006 mit dem Gesetz zur
Erprobung der Abweichung von
landesrechtlichen Standards in
Kommunen des Landes Branden-
burg den gesetzlichen Rahmen für
Experimente der Kommunen ge-
schaffen und damit Neuland be-
treten. Die Philosophie, die hin-
ter dem Experiment steht, ist

• die Chance für die Kommunen,
unter Beachtung des gesetzgebe-
rischen Ziels reglementierende
und kostentreibende Auflagen bei

der Aufgabenerfüllung in Frage
stellen zu können,

• die Qualität der Regulierung
mit dem Ziel einer besseren
Rechtsetzung zu erhöhen und

• einen nachhaltigen Mentali-
tätswechsels in der Ministerialver-
waltung herbeizuführen.

Ziel und Gegenstand des
Erprobungsgesetzes

Ziel ist es, neue Maßnahmen zum
Bürokratieabbau zu erproben, aus-
zuwerten und erfolgreich evaluier-
te Modelle landesweit zur Anwen-
dung zu empfehlen. Zu diesem
Zweck werden auf Vorschlag von
Kommunen, Ämtern, Kreisen und
Zweckverbänden über einen be-
grenzten Zeitraum von zwei bis
vier Jahren Rechtsvorschriften
modifiziert angewendet. Mit dem
bis zum 1. September 2011 be-
fristeten Gesetz soll getestet wer-
den, ob damit unternehmerisches
Handeln und Existenzgründungen
erleichtert werden können, die
wirtschaftliche Entwicklung geför-
dert sowie Verwaltungsverfahren
beschleunigt und die Kosten für
Unternehmen, Bürger und Verwal-
tung gesenkt werden können.

Zur Erprobung neuer Formen der
Aufgabenerledigung und des Auf-
gabenverzichts soll die jeweils
zuständige oberste Landesbehör-
de im Einvernehmen mit der
Staatskanzlei die Gemeinden,
Ämter, Landkreise und Zweckver-
bände auf Antrag im Einzelfall von
der Anwendung landesrechtlicher
Standards befreien, soweit Bun-
desrecht und das Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften nicht
entgegenstehen und Rechte Drit-
ter nicht verletzt werden. Stan-
dards in diesem Sinne sind Vor-
gaben in allen landesrechtlichen
Vorschriften (Sach-, Personal- und
Verfahrensstandards).

Eine Einschränkung ist hier anzu-
sprechen. Zuständigkeitsregelun-

gen müssen nach der Landesver-
fassung durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes festgelegt
werden. Zur Vermeidung von Un-
klarheiten wurden im Frühjahr
2007 in der Novelle des Standard-
erprobungsgesetzes abschließend
die Bereiche genau festgelegt, in
denen Zuständigkeitsverlagerun-
gen zulässig sein sollen. Es han-
delt sich um Zuständigkeiten aus
den Bereichen Straßenverkehrs-
recht, Schule, Baumschutz und
Denkmalschutz. Daneben sind zur
Erprobung einer orts- oder bürger-
nahen Aufgabenerfüllung   befris-
tete Zuständigkeitsverlagerungen
zwischen Landkreisen und Ge-
meinden sowie zwischen dem
Land und den Landkreisen bzw.
Gemeinden im Rahmen von öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarun-
gen möglich.

Es wird nicht überraschen, dass
in der Landesregierung und im
Landtag die allgemeine Erpro-
bungsklausel auch unter verfas-
sungsrechtlichen Kategorien dis-
kutiert wurde. Genannt seien die
Themen Vorbehalt des Gesetzes,
Wesentlichkeitstheorie, Bestimmt-
heitsgebot, Gebot der Normenklar-
heit und der Gleichheitssatz. Lan-
desregierung und Landtag haben
sich davon nicht beirren lassen.

Erprobung „von unten“ – Kein
Numerus clausus der Themen

Der Charme der Brandenburg-
ischen Erprobungsklausel liegt
darin, dass sie – im Gegensatz zu
Regelungen anderer Bundesländer
– weder thematisch noch räumlich
begrenzt ist. Damit wird eine Er-
probung „von unten“ ermöglicht.
Die Perspektive der Kommunen,
die den engen Kontakt zu Bürgern
und Unternehmen vor Ort halten,
bestimmt den Inhalt des Versuchs,
nicht die Landesregierung oder der
Landtag. Die Kommunen erhalten
damit die Chance, ihre Erfahrun-
gen bei der Umsetzung der Lan-
desgesetze zu nutzen, um Verbes-
serungsideen einzubringen.
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Themenschwerpunkt

Themenfelder der Erprobung
– Anzahl der Anträge

Die Themenfelder erstrecken sich
über einen großen Teil des Lan-
desrechts. Die folgende Übersicht
zeigt die Vielfalt der Themen:

In obenstehender Tabelle werden
die 117 Anträge den Themenblö-
cken zugeordnet und deren Verfah-
rensausgang mit Stand September
2009 dargestellt. Sie belegt die
im Ländervergleich hohe Inan-
spruchnahme der Experimentier-
klausel durch die Kommunen und
die mit 45 hohe Zahl der gestar-
teten Erprobungen. Darüber hin-
aus wurden in 19 Fällen die An-

tragsgegenstände bereits landes-
weit umgesetzt, so zum Beispiel
die Genehmigungsfreiheit von
Wintergärten bis zu 20 qm Grund-
fläche, die Übertragung ausge-
wählter Aufgaben des Artenschut-
zes vom Land auf die Landkreise

und die Anhebung der Wertgren-
zen im Vergaberecht.

31 Anträge wurden abgelehnt,
zum Teil, weil dem Antragsgegen-
stand Bundes- oder Europäisches
Recht als höherrangiges Recht
entgegenstanden, Rechte Dritter
verletzt worden wären oder eine
Zuständigkeitsverlagerung auch
nach dem Standarderprobungsge-

setz nicht möglich war. In einigen
Fällen ergab die Prüfung, dass der
Antragsgegenstand bereits durch
geltendes Recht geregelt wird und
es deshalb keiner Erprobung mehr
bedurfte.

Herausforderungen beim Start
der Erprobung

Die Etablierung des Verfahrens in
der Landesregierung war eine He-
rausforderung. Zu akzeptieren,
dass das Fachministerium  bei der
Entscheidung über den Antrag der
Gemeinde ein Einvernehmen der
Staatskanzlei einholen musste,
war für einige Fachreferatsleiter in
den Ressorts schwer vorstellbar.
Nur durch diese unabhängige
Antragsprüfung und Moderation
durch die Staatskanzlei konnte
jedoch dem „Soll“-Anspruch des
Erprobungsgesetzes und den Ver-
fahrensrechten der Kommunen
Geltung verschafft werden: Ent-
scheidung innerhalb von drei Mo-
naten, Anhörung der Gemeinden,
Pflicht der obersten Landesbehör-
den, auf eine Genehmigung hin-
zuwirken.

Evaluierung der Erprobung

Mit Hilfe des Erprobungsgesetzes
sollen neue Maßnahmen zum Bü-
rokratieabbau erprobt, ausgewer-
tet und erfolgreiche Modelle lan-
desweit zur Anwendung empfohlen
werden. Wann aber ist ein Versuch
erfolgreich? Was sind die Kriteri-
en der Erfolgsbewertung? Um hier
Transparenz und Nachvollziehbar-
keit zu erreichen, haben wir auf
die Evaluierung einen Schwer-
punkt gelegt. Die Technische
Fachhochschule Wildau unter-
stützt im Auftrag der Staatskanz-
lei ein entsprechendes Erfolgs-
controlling durch eine wissen-
schaftliche Begleitung der Erpro-
bungen. Eine aus Vertretern der
kommunalen Spitzenverbände,
der an der Erprobung teilnehmen-
den Fachressorts sowie aus der
Staatskanzlei gebildete Projekt-
gruppe begleitet diesen Prozess.
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Tab. 1: Themenfelder und Rechtsbereiche im Rahmen der Anwendung des Standard-
erprobungsgesetzes.

Tab. 2: Zuordnung der Anträge nach Rechtsbereichen und Themenblöcken.
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Die Gutachter werden zum Ab-
schluss ihrer wissenschaftlichen
Untersuchung der Landesregie-
rung Empfehlungen für das wei-
tere Vorgehen unterbreiten.

Schlussbetrachtungen –
Ausblick

• Die mit dem Erprobungsgesetz
geschaffene Möglichkeit der Kom-
munen, befristet von landesrecht-
lichen Standards abweichen zu
können, ist eine völlig neue Qua-
lität des Bürokratieabbaus und
eröffnet den Kommunen eine neue
Form der Partizipation an der Aus-
gestaltung des Landesrechts.

• Das Standarderprobungsgesetz
ist ein erfolgreicher Weg, um tra-
ditionelles Ministerialdenken  auf-
zubrechen und die Fachressorts zu
einer inhaltlichen Diskussion über
Alternativen der Zielerreichung
von Gesetzen zu zwingen. Als Ne-
beneffekt soll dabei eine Kultur
entwickelt werden, die verstärkt
Erprobungsklauseln in Fachgeset-
zen vorsieht.

• Dem Standarderprobungsge-
setz wird durch seine flexible Kon-
struktion eine strategische Bedeu-
tung für den Umgang mit den
Folgen des demografischen Wan-
dels zukommen. Auch dieser As-
pekt spricht dafür, das bis 2011
befristete Gesetz zu verlängern.

• Unter www.buerokratieabbau.
brandenburg.de sind die weiteren
Maßnahmen des Landes zum Bü-
rokratieabbau dargestellt, wie z.B.
der Inhalt des 1. Bürokratieabbau-
gesetzes und die von Brandenburg
vorgeschlagenen Bund-Länder-
Projekte für ein einfacheres Wohn-
und Elterngeld sowie BaföG. An-
merkungen zu diesem Beitrag und
Vorschläge zum Bürokratieabbau
erreichen die Leitstelle Bürokra-
tieabbau hierüber ebenfalls.

Heinrich Plückelmann, Staatskanzlei
Brandenburg, Leiter des Referats „Leit-
stelle Bürokratieabbau“.

Mi, 16.09.2009

Staatsminister Hermann Gröhe
und Wolf-Michael Catenhusen,
stellvertretender Vorsitzender des
Nationalen Normenkontrollrats,
stellten heute gemeinsam mit Ver-
tretern von Kommunen, Ländern
und Bundesministerien die Ab-
schlussberichte der Pilotprojekte
„Einfacher zum Wohngeld“ und
„Einfacher zum Elterngeld“ vor.

Als Koordinator der Bundesregie-
rung für und bessere Rechtsetzung
sagte Staatsminister Hermann
Gröhe bei der Eröffnung: „Erst-
mals haben wir mit diesen Projek-
ten die Rechtslage, ihre Umset-
zung durch die Bundesländer und
den Vollzug in den Behörden vor
Ort ebenenübergreifend in den
Blick genommen und auf Entlas-
tungsmöglichkeiten untersucht.
Ich bin sicher, dass die zahlrei-
chen Vorschläge aus der Praxis
schnell zu einem spürbaren Ab-
bau von unnötigen bürokratischen
Belastungen für Antragsteller und
Verwaltung führen. Zugleich set-
ze ich auf weitere derartige Pro-
jekte in anderen Rechtsgebieten.“

„Bürokratieabbau ist Teamarbeit.
Für Bürgerinnen und Bürger wer-
den Vereinfachungen vor allem
dann spürbar, wenn alle Verant-
wortlichen, also Bund, Länder und
Kommunen, an einem Strang zie-
hen. Dies ist hier in vorbildlicher
Weise geschehen“, betont Wolf-
Michael Catenhusen für den Nati-
onalen Normenkontrollrat.

Presseinfo Nationaler Normenkontrollrat

In den vergangenen Monaten hat
das Statistische Bundesamt für
beide Projekte die Verfahren der
Antragstellung und -bearbeitung in
insgesamt 22 Ämtern aus Schles-
wig-Holstein, Brandenburg, Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen
und Bayern untersucht. Hierzu
wurden insgesamt rund 800 Bür-
gerinnen und Bürger sowie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Ämtern befragt. Mit der
Methode des Standardkosten-Mo-
dells ist dabei der Zeitbedarf für
die Antragstellung genauso wie der
entsprechende Prozess in den
Ämtern untersucht worden.

Als Ergebnis sind für beide Berei-
che Verbesserungen vorgeschlagen
worden, deren Umsetzung nun
geprüft wird. Diese Vorschläge rei-
chen von Vereinfachungen der
Antragsformulare über die Bereit-
stellung von Berechnungsbeispie-
len bis zur Möglichkeit, Anträge
online zu stellen. Die Arbeit in den
Behörden könnte zum Beispiel
durch gemeinsame Informations-
plattformen und klarere Anwen-
dungshinweise verbessert werden.
Auch Vorschläge zur Vereinheitli-
chung und ggf. Pauschalierung bei
der Einkommensermittlung wer-
den im Einzelnen geprüft.

Der Hintergrund zu den Projekten
und eine Zusammenfassung der
Ergebnisse sind auf der Homepa-
ge des Nationalen Normenkon-
trollrats abzurufen unter: www.nor-
menkontrollrat.bund.de

Einfacher zum Elterngeld und Wohn-
geld: Aufwand ermittelt – Vereinfachun-
gen geplant


